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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
M KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL 60. JAHRGANG NUMMER 11 1 9. AUGUST 1 966

Wechsel in der Redaktion des
Pädagogischen Beobachters

lit der abgelaufenen Amtsdauer im ZKLV tritt ein
VechseZ in der Redaktion ein, da das bisherige Mit-
;lied des Kantonalvorstandes, welches den «Pädagogi-
ehen Beobachter» betreute, zurückgetreten ist.

Ab Nummer 12 des «Pädagogischen Beobachters»
wird Herr
Konrad AngeZe, PL, Alpenblickstrasse 81, 8810 Horgen,
Telephon (051) 82 56 28,
das Amt des Redaktors übernehmen.

Wir bitten cZ/e Mitarbeiter, ta,sbeso?u/ere die Aktaare
Ter nersc/iiedenen Le/irerorganisaiionen, um Kenntnis-
lahme.

Die Adresse des Redaktors wird wie bisher in jeder
dummer des «Pädagogischen Beobachters» auf der
etzten Seite unter dem Strich zu finden sein; ausser-

dem ist sie auch in jeder Ausgabe der «Schweizerischen
Lehrerzeitung» auf der Innenseite des Umschlagblattes
unter dem Titel «Beilagen» ersichtlich.

Die Redaktion

Schulsynode des Kanions Zürich
BERICHTIGUNG
In den Veröffentlichungen der Kantonalen Schulsynode im
«Pädagogischen Beobachter», Nummer 10 vom 24. Juni
,966, sind leider einige Fehler zu berichtigen.

Im Bericht über die Abgeordnetenkonferenz muss es auf
leite 38, linke Spalte, unten, heissen:

II. Die Abgeordnetenkonferenz hat nach langer, grund-
,ätzlicher Diskussion über einige Punkte, welche bei den
Kapiteln zur Rückweisung führten, einen Antrag auf Nicht-
Antreten au/ die paragrap/ientveise Detadberatang (nicht
einen Rückweisungsantrag) mit 9:7 Stimmen angenommen.

Auf derselben Seite muss in der rechten Spalte oben,
nach der dritten Zeile, cor «3. Verschiedenes», eingeschoben
werden:

In der ScWussabsftmmung stimmten drei Abgeordnete
dem Entwurf der Erziehungsdirektion (inkl. Anträge des
ZKLV) zu.

Im Bericht über die Konferenz der Kapifelsprösidenten
nuss auf Seite 40, rechte Spalte, unter dem Titel 3. a) in
der dritten Zeile das Wort «verschieden» vor «gehandhabt»
eingesetzt werden. Die Zeile heisst dann: gemäss § 7 des

Reglementes verschieden gehandhabt werden.
SynodoZvorsfaJid
Redaktion des «Pädagogischen Beobachters»

KONFERENZ DER KAPITELSPRÄSIDENTEN
PROTOKOLLAUSZUG
-Wittajoch, 16. März 1966 (Fortsetzung)
4. Verschiedenes

4.1. Wunsch und Antrag an die Prosynode
J. Rusterholz, Kapitel Meilen, bittet, folgenden Antrag
an die Prosynode weiterzuleiten:

«Der Erziehungsrat wird ersucht, eine Persönlichkeit
damit zu beauftragen, sieb im Sinne der pädagogischen
Grundlagenforschung während einer befristeten Zeit
vollamtlich mit den einschlägigen Fragen der zürcheri-

sehen Volksschule zu befassen, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Lehrerbildung.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind künftigen
Planungen, Reformen und Gesetzesbildungen zugrunde
zu legen.»

Der Antragsteller begründet seinen Antrag ausführ-
lieh und erläutert seine Thesen.

BescbZuss: Kapitel, welche diesen Antrag überneh-
men wollen, reichen ihn auf dem ordentlichen Weg der
Prosynode ein.
4.2. Antrag an den Erzz'e/mng.srat

J. Rusterholz, Kapitel Meilen, stellt folgenden Antrag:
«Der Erziehungsrat wird ersucht, durch sofortige

Aufnahme des Studiums über die Dezentralisation des
Oberseminars zu prüfen, wie die Eröffnung von Filia-
len zu verwirklichen ist.»

Begründung:

- Im Oberseminar besteht jetzt eine Notlage auf er-
zieherischem Gebiet (Massenbetrieb).

- In Filialen können die Oberseminaristen individuel-
1er betreut werden.

- In Filialen können die Oberseminaristen besser aus-
gebildet werden.

- In Filialen bietet sich die Möglichkeit, jetzt schon
die Kader für die neue Aufgabe an den «neuen
Oberseminarien» heranzuziehen.
ER Suter gibt bekannt, dass die Grundlagen für die

Dezentralisation bereits vorhanden sind, da lediglich
die Verordnungen noch geändert werden müssen. Das
Volk muss aber die entsprechenden Bauvorhaben be-
willigen.

14 Kapitelspräsidenten stimmen für Weiterleitung
dieses Antrages.

Schluss der Konferenz: 18.00 Uhr.
Der SynodaZoktaar: F. SeiZer

Zürcher Kantonale Mittelstufenkonferenz
PROTOKOLL DER 40. ORDENTLICHEN
JAHRESVERSAMMLUNG
25. Mai 1966, Scku/Zuzus HirscZzengraben, ZüricZi

Der Präsident, A. Witzig, begrüsste als Gäste Herrn
Erziehungsrat M. Suter, Herrn Küng, Präsident des

ZKLV, und die Vertreter der verschiedenen Schwester-
konferenzen.
Herr Regierungsrat Dr. König, K. Schaub vom Vorstand
der ZKM sowie einige Konferenzmitglieder liessen sich
entschuldigen.

1. ProtokoZZ: Das im «Pädagogischen Beobachter» er-
schienene Protokoll der letzten Jahresversammlung wird
genehmigt.

2. ZaZiresbericZii: Der Vorstand kann wiederum auf
ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Von den behan-
delten Geschäften seien die folgenden aufgeführt:
Enftour/ des neuen LehrpZanes:
Bekanntlich wurde dieser von den Kapitelsversamm-
hingen im allgemeinen sehr gut aufgenommen. Einzig
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die flexiblen Stundenzahlen BS 1-2 und Schreiben 1-2
Stunden wurden abgelehnt und an deren Stelle fest
2 Stunden BS und 1 Stunde Schreiben verlangt. Da die
neue Stundentafel für die Mädchen 4 statt wie bisher
4-6 Stunden Arbeitsschule vorsieht, bildete sich von
seiten der Arbeitslehrerinnen eine starke Opposition.

Die Vorlage liegt nun bei den Erziehungsbehörden,
und es ist zu hoffen, dass der neue Lehrplan möglichst
bald in Kraft gesetzt werde.

Neusc/ia/jung der Lesebücher:
Das Viertklassbuch steht vor seiner Vollendung und
dürfte im kommenden Frühjahr erscheinen. Auch der
Entwurf des Fünftklassbuches liegt vor und wird dem-
nächst der Expertenkommission zur Begutachtung vor-
gelegt werden.
Problème der MtffeZstu/e:
Die erziehungsrätliche Kommission hat dem ZKLV und
dem Synodalvorstand einen ersten Bericht zur Ver-
nehmlassung unterbreitet. Anlässlich der letzten ausser-
ordentlichen Jahresversammlung der ZKM wurden die
Konferenzmitglieder über diesen Bericht orientiert.
Seither fanden mehrere Besprechungen mit den Vor-
ständen der Schwesterkonferenzen und dem ZKLV
statt. Der Vorstand des ZKLV wird demnächst seine
Stellungnahme festlegen.
Urlaubs- und WetferbiZdimgs/ragen:
Der Bericht der erziehungsrätlichen Kommission, die
sich mit dem Studium der Urlaubs- und Weiter-
bildungsfragen beschäftigte, liegt bei den Erziehungs-
behörden. Nachdem dessen Inhalt durch den Präsi-
denten des ZKLV im «Pädagogischen Beobachter»
(Jahresbericht 1965 des ZKLV) zusammengefasst publi-
ziert worden ist, kann hier auf eine Wiedergabe ver-
ziehtet werden.
Werben:
Sehr intensiv befasste sich der Vorstand mit dem im
neuen Lehrplan vorgesehenen Werkunterricht. Bereits
liegt ein Katalog von Werkgegenständen vor. Es wird
unumgänglich sein, Einführungskurse für die Lehrer-
schaft durchzuführen, wenn das neue Fach «Werken»
im Sinn und Geist der Schöpfer des neuen Lehrplanes
erteilt werden soll. Es ist vorgesehen, dass diesen
Sommer mit einem kleinen Kreis besonders interessier-
ter Kollegen das vorgesehene Arbeitsprogramm durch-
gearbeitet wird, um die Art und den Umfang der
durchzuführenden Kurse festlegen zu können. Hierauf
sollen nach Möglichkeit schon im Laufe des nächsten
Winters die zukünftigen Kursleiter ausgebildet werden,
um zur Kursarbeit bereit zu sein, sobald der Lehrplan
in Kraft gesetzt sein wird.
Geomafriebiichar:
Da die alten Geometriebüchlein der Didaktik des Geo-
metrieunterrichtes nicht mehr entsprechen, soll ein
neues Lehrmittel geschaffen werden. Als Verfasser
konnte Anton Friedrich, Primarlehrer in Eschenmosen,

gewonnen werden. Ihm zur Seite steht eine kleine
Kommission, welche ihn in seiner Arbeit unterstützen
wird.
«//eimathunde des Kantons Zün'cb»:
Erfreulicherweise konnte im Berichtsjahr der zweite
Band von Theo Schaads «Heimatkunde des Kantons
Zürich» herausgegeben werden. Leider wird der dritte
Band nicht in unmittelbarer Folge erscheinen können,
da Herr Schaad in nächster Zeit nicht in der Lage ist,
die Arbeit zu vollenden. Man hofft jedoch, dass der
Verfasser den dritten Band baldmöglichst an die Hand

nehmen wird, damit das Werk doch innert nützlicher
Frist abgeschlossen werden kann.

VerbehrsunfemchfstagMng:
Der von Kollege Alex Zeitz in Zusammenarbeit mit
dem Vorstand durchgeführten Verbebrsimfemcbfs-
fagung war ein voller Erfolg beschieden. Teilnehmer
aus allen Kantonsgebieten wurden durch hervorragende
Fachleute in die Materie eingeführt. Kollegen aus
Schwamendingen zeigten mittels Lehrbeispielen, wie
die Verkehrserziehung in mannigfacher Weise in den
Unterricht eingebaut werden kann.

Programmieren :

Einige Vorstandsmitglieder nahmen an einem Kurs im
Programmieren teil. Aus den Teilnehmern am Kurs hat
sich eine Arbeitsgruppe gebildet, welche seither das

Bruchrechnen der fünften Klasse programmiert hat. Die
Arbeit steht vor dem Abschluss. Bevor sie jedoch auf
breiter Basis getestet wird, muss sie noch dem Mathe-
matiker und Psychologen vorgelegt werden.

Koordination der Schtdst/sfeme:
Obwohl der Vorstand bisher nie offiziell zur Meinungs-
äusserung aufgerufen worden ist, verfolgte er die An-
gelegenheit aufmerksam. Wo immer möglich, wurden
Beobachter an die Tagungen und Konferenzen abge-
ordnet. Dem Vernehmen nach bestellte man eine Er-
ziehungsrätliche Kommission, in welcher unsere Kon-
ferenz durch Kollege Th. Pape vertreten sein wird. Der
Vorstand begrüsst den Beschluss des Erziehungsrates,
alle diese Fragen gründlich zu prüfen, würde es jedoch
bedauern, wenn das freiheitliche zürcherische Schul-
system im Zuge der Vereinheitlichungstendenzen in
rückschrittlichem Geiste reorganisiert werden sollte.

Revision der Statuten:
Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr an mehreren
Sitzungen mit der Revision der Statuten befasst. Die
bisherigen, aus dem Jahre 1947 stammenden Statuten
haben sich in verschiedener Hinsicht als nicht mehr
zeitgemäss erwiesen. Ein von Kollege H. Klöti aus-
gearbeiteter Entwurf liegt vor. Um dem neuen Vor-
stand die Möglichkeit offenzulassen, noch allfällige
Aenderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, wird
der Entwurf der Versammlung noch nicht unterbreitet.

Den Behörden, den Schwesterkonferenzen, dem Vor-
stand des ZKLV sowie all den Kollegen, mit denen der
Vorstand in diesem Berichtsjahr zusammenarbeitete, sei

an dieser Stelle gedankt.
3. Abnahme der Jahresrechnungen:
Die Jahresrechnungen der Konferenz und des Verlages
werden von der Versammlung abgenommen und den
Erstellern bestens verdankt.
4. Waiden:
Für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder A. Wit-
zig, H. Muggli, K. Schaub und B. Schuhmacher werden
neu gewählt:

Heinrich von der Mühll, Elgg,
Hannes Müller, Hinwil,
Hansjörg Brändli, Waltalingen,
Karl Mäder, Zürich.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder werden in ihrem

Amte bestätigt.
Als neuer Präsident wird von der Versammlung
H. Joss, Winterthur,

gewählt.
5. AZZ/öZZiges:

Einem Antrag des Mittelstufenkonvents der Stadt
Zürich wird zugestimmt.
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Er lautet:
§ 3 des Reglements betreffend die Klassenlager der

Volksschule ist wie folgt abzuändern:
«Klassenlager sind von der fünften Primarklasse, bei

Mehrklassenabteilungen von der vierten Klasse an zu-
lässig, jedoch höchstens ztneimaZ pro Klassenzug.»

Th. Pape beantragt, dass der ZKLV abklärt, wie bei
Begutachtungen in den Kapiteln rechtlich korrekt vor-
zugehen sei. Daneben wünscht er, dass das Problem
der Schulkoordination vom Vorstand aktiv an die Hand
genommen werde.

K. Mäder schlägt vor, im neuen Vorstand sei eine
Pressegruppe zu organisieren.

H. Küng, Präsident des ZKLV, spricht dem scheiden-
den Präsidenten, A. Witzig, seinen Dank aus.

Unter dem Titel
Rückensehäden - mos kann die Sehlde Zun?»

zeigt Herr Urs Freudiger, Kantonsschulturnlehrer, Win-
•erthur, mit Schülern anhand von praktischen Beispielen
sehr anschaulich, wie im Turnunterricht und auch im

rivaten Leben die Gefahr von Rückenschäden ver-
ingert und Haltungsschäden bekämpft werden können.
Zürich, den 25. Mai 1966

Der Profokoöakfuor: B. Schtfhmuc/fer

Beamtenversicherungskasse

REALLEHRER
Versicherte Besoldung der Readehrer, die hei der Aeu-
ordnwng der OZuerstu/e das 60. AZters/ahr überschritten
iaften
Bei der Erhöhung versicherter Besoldungen hat die Be-
mtenversicherungskasse statutengemäss zu unterschei-

den zwischen generellen und individuellen Erhöhun-
gen. Generell sind Besoldungserhöhungen, die für alle
Versicherten gelten, z. B. der Einbau von Teuerungs-
ulagen in die Versicherung oder Reallohnerhöhungen,
ndividuell sind solche Erhöhungen, die nur für den

einzelnen oder für einzelne Gruppen Anwendung finden,
vie Dienstalterserhöhungen und insbesondere die Er-
höhung der Besoldung von Primarlehrern, die Real-
oder Oberschullehrer wurden. Diese Unterscheidung
lat folgende Auswirkungen:

a) Die Einkaufsbetreffnisse für generelle Besoldungs-
rhöhungen sind jedesmal von Fall zu Fall gemäss
60, Absatz 2 und 3, der Statuten auf versicherungs-

ethnischer Grundlage durch den Regierungsrat fest-
usetzen, wobei BesoZdwngserhöhungen, die nach dem

30. AZters/ahr eines Versicherten erfolgen, nur dann
«gerechnet werden können, wenn der Kanfonsrat dies
tisdrücZdich beschZiessf. Bisher hat er dies allerdings
(freulicherweise immer getan. Für den versicherungs-

technischen Einkauf der generellen Besoldungserhöhun-
en waren in der vergangenen Zeit nach dem Alter der
"ersicherten abgestufte Monatsbetreffnisse der Er-
öhung zu erbringen.
h) Für jede indiiridue/Ie Erhöhung der versicherten

Besoldung hat der Versicherte nach § 60, Absatz 1, der
itatuten immer drei Monatsbetreffnisse zu leisten. Hin-
egen besteht ausdrücklich keine Möglichkeit zur Er-

.'»öhung der versicherten Besoldung von Versicherten,
Zie bereits das 60. Alfers/ahr Überschriften haben.

Diese Bestimmungen hatten zur Folge, dass die Real-
md Oberschullehrer, die bei der Neuordnung der

Oberstufe bereits das 60. Altersjahr überschritten hat-
ten, weiterhin mit der Primarlehrerbesoldung versichert
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blieben, keine Einkaufssummen zu leisten hatten, klei-
nere Prämien entrichteten als die jüngeren Kollegen,
aber beim Rücktritt vom Schuldienst auch nur eine
Altersrente erhalten, die gleich hoch ist wie die eines
Primarlehrers. Sie nahmen allerdings teil an den in der
Zwischenzeit erfolgten Erhöhungen der versicherten Be-
soldungen der Primarlehrer.

Die versicherte Besoldung stellt sich ab 1. Januar
1966 unter Einschluss der mitversicherten Teuerungs-
Zulage auf Fr. 15 770—; ist die maximale Gemeinde-
Zulage mitversichert, auf Fr. 22 574.-. Daraus ergibt
sich auf dem Grundgehalt eine maximale Altersrente
von Fr. 9462.- 60 Prozent) im Jahr. Ist die maxi-
male Gemeindezulage mitversichert, so beläuft sich die
Gesamfrente auf Fr. 13 544.40 im Jahr. Dazu kommt
die volle AHV-Rente von Fr. 3200.- für Alleinstehende
oder Fr. 5120.— für Ehepaare.

In der Stadt Zürich gelten die Statuten der sfädfi-
sehen Versicherungskasse. H. K.

Teuerungszulagen an Rentner —
Auszahlungsmodus
Bei der Ausrichtung von Teuerungszulagen an Rentner
der Beamtenversicherungskasse ist eine Neuerung ein-
getreten, die sich vornehmlich bei Volksschullehrern
auswirkt, allerdings nur bei solchen, die ihre Gemeinde-
zulage bei der BVK versichert haben. Auf die Lehrer
in den beiden Städten Zürich und Winterthur sowie
in Gemeinden mit eigenen Versicherungskassen hat die
Neuerung keinen Einfluss.

Bis Ende 1965 richtete der Staat die vom Kantonsrat
beschlossene Teuerungszulage auf der Gesamtrente aus,
ab 1. Januar 1966 hingegen nur noch auf dem Teil der
Rente, der vom Grundgehalt (ohne Gemeindezulage)
herstammt. Diese Neuerung ist an sich begreiflich. Die
Gemeindezulage ist der Natur nach eine freiwillige
Leistung der Gemeinde, auf die sie allerdings aus Kon-
kurrenzgründen nicht verzichten kann. Versichert eine
Gemeinde die Gemeindezulagen ihrer Lehrer bei der
BVK, dann entsteht eine Verpflichtung der BVK, im
Versicherungsfall die entsprechenden Renten auszuzah-
Ien. Hingegen ist sie nicht verpflichtet, auf den Renten
auch noch Teuerungszulagen auszurichten; dazu fehlen
ihr die Mittel. Diese Mittel müssen von der Staatskasse

aufgebracht werden. Beschlüsse über Teuerungszulagen
an Rentner wirken sich deshalb als Belastung der
Staatsrechnung, nicht der Kassenrechnung aus. Da die
Besoldungen der Volksschullehrer im Kanton Zürich
grundsätzlich von Staat und Gemeinden gemeinsam
aufgebracht werden, müssen sinngemäss auch die Teue-
rungszulagen auf den Besoldungen und auf den Renten
gemeinsam erbracht werden. Gegen die Auffassung,
der Staat könne Teuerungszulagen an Rentner nur auf
dem Grundgehaltanteil übernehmen, ist rechtlich nichts
einzuwenden. Anderseits ergibt sich daraus zwingend,
dass auch die Gemeinden ihren Anteil zu leisten haben.
So weit wäre alles in Ordnung, sofern die Gemeinden
ihre Verpflichtung erkennen, anerkennen und auch er-
füllen.

Wenn man aber bedenkt, dass sich die Gemeinde-
Zulagen im Lauf der Jahre erheblich verändert haben,
dass acht Rentnerkategorien unterschieden werden
müssen und sowohl die prozentualen Ansätze als auch
die Minima dieser Gruppen verschieden sind, ist es

nicht verwunderlich, wenn die Schulgutsverwaltungen
in den einzelnen Gemeinden nicht so ohne weiteres in

937



der Lage sind, die nötigen Berechnungen vorzunehmen.
Möglicherweise sind sie über die Neuordnung auch
nicht genügend orientiert. Deshalb besteht keine volle
Gewähr dafür, dass allen Rentnern die ihnen zukommen-
den Teuerungszulagen auch ausbezahlt werden.

Aus diesen Gründen sind wir an die Finanzdirektion
gelangt mit dem Ersuchen, man möchte die Teuerungs-
Zulagen an Rentner, die ihre Gemeindezulage bei der
BVK versichert haben, weiterhin auf der Gesamtrente
berechnen und auszahlen und dann den betreffenden
Gemeinden Rechnung stellen für den Teil der Teue-
rungszulagen, der auf die Gemeindezulagenrente ent-
fällt. Auf diese Weise wird erreicht, dass die
Teuerungszulagen an alle Rentner nach übereinstim-
menden Richtlinien ausgerichtet werden.

Ab 1. Januar 1966 gelten folgende Ansätze:

Kategorie Rentenfestsetzung «/« Minimum

A Verh. bis 30.11.1949 42 o/o Fr. 2790.-
Ledige
u. Witw. 37 0/o Fr. 2490.-

B 1 12. 49 - 31. 10. 52 27 0/0 Fr. 2070.-
C 1 11. 52-31.12. 55 24 0/0 Fr. 1770.-
D 1 1.56-30. 6.59 21 «/o Fr. 1470.-
E 1 7. 59-31. 12. 61 16 0/0 Fr. 1170.-
F 1 1.62-31.12.63 12 0/0 Fr. 870.-
G 1 1.64-31.12. 65 50/0 Fr. 330.-
H 1 1.66 - -

Die Höchstgrenzen der Gemeindezulagen und die
maximalen Renten darauf betrugen:

Primarlehrer Sekundär-, Real-
u. Oberschullehrer

Max. Gem'zul. Max. Rente Max. Gem'zul. Max. Rente
Fr. Fr. Fr. Fr.

ab 1. 1. 49 3000 1800 3200 1920
ab 1.1. 56 4000 2400 4200 2520
ab 1.7.59 4360 2616 4580 2748
ab 1.1. 62 5560 3396 5940 3564
ab 1.1.64 6480 3888 7200 4320
ab 1.1. 66 6804 4082 7560 4536

22. Juni 1966 ff. K.

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

AUS DEN VORSTANDSSITZUNGEN

10. Sitzung, 17. März 1966, Zürich

Im SLV wie auch im KZVF und ZKLV sind diesen
Sommer die Delegierten und Inhaber anderer Aemter
für eine neue Amtsdauer zu wählen. Die bisherigen
Vertreter sind anzufragen, ob sie bereit sind, ihr Man-
dat weiterhin auszuüben.

Der Vorstand der Vereinigung der Lehrer im Ruhe-
stand hat die Verwaltung der BVK ersucht, wieder zu
ihrer bisherigen Praxis zurückzukehren und die Teue-
rangsztdagen au/ Renten der bei der Kasse versicherten
Gemeindezulagen weiterhin dem Rentner direkt, unter
Rechnungsstellung an die Gemeinde, auszurichten. Der
Kantonalvorstand unterstützt dieses Gesuch nachdrück-
lieh. Den Gemeinden erwächst aus der Weigerung der
BVK, diese Zahlungen weiter auszuführen, grosse Mehr-
arbeit. Viele Rentner warten darum heute noch auf die

ihnen zustehenden Zulagen. (Siehe den Artikel zu die-
sem Thema in dieser Nummer.)

11. Sitzung, 24. März 1966, Zürich

Ein Presseartikel, der über die Zuteilung der Sechst-
klässler in die Abteilungen der Oberstufe Aufschluss
gibt, dabei aber den Anschein erweckt, die ursprüng-
liehe Absicht des Gesetzgebers habe darin bestanden,
drei zahlenmässig gleichstarke Abteilungen zu schaffen,
erheischt eine Richtigstellung.

Einem Kollegen kann beim Suchen nach einem
neuen Wirkungsort Unterstützung geliehen werden.

Der dritte /reie Nachmittag au/ der Primarsc/itdsfu/e
ist cor aZ/em aus der Sicht des Kindes zu feegrüssen.
Eine steigende Zahl von Schülern bringt an den freien
Nachmittagen die privaten Unterrichtsstunden in
Musik, Rhythmik und andern Kunstfächem unter.

Die Antwort an die Erziehungsdirektion betreffend
Unterricht an Ifalienerkinder wird festgelegt. Sie ent-
hält drei Hauptpunkte: 1. Die Eingliederung der fremd-
sprachigen Kinder in unsere Volksschule ist ein Staats-

politisches Erfordernis, dem sich die Lehrerschaft nicht
entziehen will und darf. Die vom italienischen Kon-
sulat angeregten Kurse stehen diesem Ziel entgegen.
Sie liegen deshalb auch nicht im Interesse unserer
Schule und sind darum ausserhalb derselben durch-
zuführen. 2. Dem Konsulat können allenfalls Schul-
räume mietweise überlassen werden. 3. Für Kinder,
deren Eltern in absehbarer Zeit wieder nach Italien
zurückkehren werden, ist die Schulung in italienischen
Privatschulen mit Deutschunterricht denkbar.

Der Voranschlag des ZKLV /ür 1966 wird bespro-
chen. Bei ausgeglichenem Budget kann der Mitglieder-
beitrag für 1967 nach Ansicht des Vorstandes weiterhin
auf Fr. 20.- belassen werden.

12. Sitzung, 28. April 1966, Zürich

Vom Ergebnis einer Umfrage des SLV betreffend
Schulturnen wird Kenntnis genommen, wobei beson-
ders die Forderung nach der driften Turnstunde /ür
Mädchen nachhaltig unterstützt werden kann.

Im Kanton Bern ist gegen den Willen der Lehrer-
schaft ein neues Lehrerbildungsgesetz angenommen
worden, das für die Junglehrer eine Lehrverpflichtung
vorsieht.

Die Vorstände der ZKM und der ELK haben am
27. April unter der Leitung des Präsidenten des ZKLV
drei Thesen zugestimmt, auf Grund derer der Kanto-
nalvorstand in die Lage versetzt wird, seine Stellung-
nähme zu den «Problemen der Miffelsfu/e» positiv und
für alle Teile zufriedenstellend abzufassen.

Der Vorstand verabschiedet seine Vernehmlassung
über die Ausbildung der Primarlehrer. Seine Stellung-
nähme entspricht den von der ausserordentlichen Dele-
giertenversammlung im Dezember 1965 gefassten Be-
Schlüssen.

Vom Rücktritt non /ün/ Delegierten des ZKLV im
SLV auf Ende der laufenden Amtsdauer wird Kenntnis
genommen. Es sind dies Frl. Valentine Peter und die
Herren O. Wegmann, Meilen; W. Seyfert, Pfäffikon;
W. Zollinger, Weiach; Hans Künzli, Zürich. Diese Ab-
geordneten sind an der ordentlichen Delegiertenver-
Sammlung vom 25. Juni 1966 zu ersetzen. KA
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